
Satzungsänderungsantrag  

Hier: Konsensuale Entsendung von Personen in AR der FCSP eG 

alt neu 
§ 22 Zuständigkeit des Präsidiums

1. & 2.  [unverändert]

3. Das Präsidium bedarf der vorherigen
Zustimmung des Aufsichtsrats für den Ab-
schluss folgender Geschäfte:

a) Erwerb, Veräußerung und Belastung
von Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten

[…] 

h) Bestellung besonderer Vertreter*innen
und Erteilung von Einzelvertretungsbefug-
nis oder gemeinsamer Vertretungsbefug-
nis sowie Befreiung von den Beschränkun-
gen des § 181 2. Var. BGB gemäß § 24a (Be-
sondere Vertreter*innen)

Diese Zustimmungserfordernisse nach 
den vorstehenden Buchstaben a) bis g) 
sind Beschränkungen der Vertretungs-
macht des Vorstands im Sinne des § 26 
Abs. 1 Satz 3 BGB und sind im Vereinsre-
gister einzutragen. 

[…] 

§ 22 Zuständigkeit des Präsidiums

1. & 2.  [unverändert]

3. Das Präsidium bedarf der vorherigen Zu-
stimmung des Aufsichtsrats  für den Ab
schluss folgender Geschäfte die Vornahme
folgender Handlungen:

a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von
Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten

[…] 

h) Bestellung besonderer Vertreter*innen
und Erteilung von Einzelvertretungsbefug-
nis oder gemeinsamer Vertretungsbefugnis
sowie Befreiung von den Beschränkungen
des

§ 181 2. Var. BGB gemäß § 24a (Besondere
Vertreter*innen)

i) Entsendung von Personen in den Auf-
sichtsrat der Football Cooperative St. Pauli
von 2024 eG.

Diese Zustimmungserfordernisse nach den 
vorstehenden Buchstaben a) bis g) sind Be-
schränkungen der Vertretungsmacht des 
Vorstands im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 3 
BGB und sind im Vereinsregister einzutra-
gen.  

[…] 

Begründung: 



Nach § 23 Abs. 2 der Satzung der Football Cooperative St. Pauli von 2023 eG (FCSP 
eG) ist der FCSP e.V. berechtigt, bis zu einem Drittel der Aufsichtsratsmitglieder des 
FCSP eG AR zu entsenden. Diese Entsendung soll in den Katalog der zustimmungs-
pflichtigen Handlungen der FCSP eV Satzung aufgenommen werden, um zu ge-
währleisten, dass die Auswahl der Person(en) im Konsens zwischen Präsidium und 
Aufsichtsrat erfolgt. 

Die Regelung erfolgt analog der bereits in der FCSP eV Satzung angelegten Bestel-
lung von besonderen Vertreter*innen und wird an derselben Stelle verankert. Da 
es sich bei der Entsendung – wie auch bei einigen anderen in dem Katalog enthal-
tenen Tatbeständen (etwa lit. g, h) – nicht um “Geschäfte” handelt, wird die Formu-
lierung in diesem Zuge angepasst und durch “Vornahme von Handlungen“ ersetzt. 
Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Anpassung. 

Wie auch im Falle der Bestellung von besonderen Vertreter*innen wird durch die 
Entsendung von Mitgliedern in den FCSP eG AR die Vertretungsmacht der Präsidi-
umsmitglieder nicht beschränkt, weshalb der lit.) h nicht in den letzten Satz von § 
22 Ziff. 3 der Satzung aufgenommen werden muss.  

Es wird um Zustimmung für die Änderungen gebeten. 

Die Satzungskommission 

 (Präsidium, hier federführend) 

 (Ehrenrat) 

 (Amateurvorstand) 

 (Vorstand AFM) 

 (AFM) 

 (Wahlausschuss) 

 (AFM) 



 (Aufsichtsrat) 




